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6 2 B E K A N N T M A C H U N G

des Wahlleiters der Stadt Unna über
die Nachfolge für ein ausgeschiedenes Ratsmitglied

Frau Ursula Wienpahl von der SPD-Fraktion scheidet infolge Mandatsverzichts mit Ablauf
des 31. August 2001 aus dem Rat der Stadt Unna aus.

Frau Ursula Wienpahl ist direkt in den Rat der Stadt Unna gewählt worden. Gemäß
§ 45 Kommunalwahlgesetz rückt die unter Nr. 41 der Reserveliste geführte und als Ersatz-
frau von Frau Ursula Wienpahl bezeichnete Roswitha Zahlten, Reinpfad 16, 59423 Unna, in
den Rat der Stadt Unna ein.

Gegen diese Feststellung kann innerhalb eines Monats vom Zeitpunkt der Bekannt-machung
dieser Veröffentlichung an

Einspruch

beim Wahlleiter der Stadtverwaltung Unna, Rathausplatz 1, eingelegt werden.

Unna, den 26.07.2001

gez. Weidner
Wahlleiter
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6 3 B E K A N N T M A C H U N G

Aufruf zur Pflege von Grabstellen

Die Stadt Unna fordert hiermit die Nutzungsberechtigten der nachfolgend aufgeführten, seit
längerer Zeit ungepflegten Grabstellen mit teilweise abgelaufenen Ruhezeiten auf, die Grab-
stellen möglichst bald zu säubern und weiterhin zu pflegen. Bei abgelaufenen Ruherechten
kann die Grabstelle an die Friedhofsverwaltung abgetreten werden.

Südfriedhof

Grabstellenbezeichnung: Kataster-Nr.
B/N305i 856
D/H343g 1044
E/N325/014-015 5353
G/W002d 3619
L/W093 2492
L/N026e 2500
M/H002c 2465
O/H029f 3446
OFII/NL007/200-201 ohne
OFIII/6851 ohne
Q/H025a 3676

Niedermassen

B/002/016-017 ohne
C/0002/028-029 ohne
D/012/007-008 ohne
D/012/011 ohne
G/009/018-019 ohne
H/001/013-014ß ohne
H/002/013-014  ohne
I/002/021-022 ohne
I/003/025 ohne
I/017/195-196 ohne
K/002/017-018 ohne
L/013/287 ohne
KR/0012 ohne
RG/0210 ohne
RG/0239 ohne
RG/0253 ohne
RG/0258 ohne
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RG/0259 ohne
RG/0419 ohne

Obermassen

Grabstellenbezeichnung: Kataster-Nr.
A/004/001-003 V/134
A/005/001-002 ohne
A/010/005-006 ohne
A/019/008-009 ohne
A/028/005-006 ohne
B/014/028-30 ohne
B/012/033-034 ohne
B/027/003-004 ohne
C/036/001-002 ohne
C/036/006-007 ohne
D/018/017-019 ohne

Nutzungsrechte an Grabstellen, die sich am 26.10.2001 nicht in einem ordnungsgemäßen Zu-
stand befinden, gehen an die Stadt Unna zurück. Grabstellen mit abgelaufenen Nutzungs-
rechten, deren teilweise unbekannte Nutzungsberechtigte keine Verlängerung bei der Fried-
hofsverwaltung beantragt haben, gelten als an die Stadt Unna zurückgegebene Grabstellen.

Die auf den Grabstellen vorhandenen Bepflanzungen sowie alle übrigen Gegenstände gehen
gemäß § 27 (2) i. V. m. § 29 (1) der Satzung für das Friedhof- und Bestattungswesen der
Stadt Unna vom 18.12.1998 in das Eigentum der Stadt Unna über.

Nähere Auskünfte erteilen die Stadtbetriebe Unna, Friedhofsverwaltung.

gez. Hartleif
Werkleitung
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